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6. Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 
 
Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 ff. BauGB sind nicht erforderlich.  Eine Neuord-
nung von Grundstücken wird durch den Bebauungsplan nicht begründet. 
Die drei Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches (8/7, 8/9 und 8/11) stehen im Eigen-
tum des Landkreises Uecker-Randow. Zwischen dem Eigentümer und dem Vorhabenträger 
wurde für die geplante Nutzung ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen.  
Für die 3 Flurstücke des Geltungsbereichs ist eine Vereinigungsbaulast erforderlich. Ein 
entsprechender Antrag wurde gestellt. 
 
7. Kosten 
 
Für die Realisierung der Planung sind keine weiteren Kosten für die Gemeinde Ferdinands-
hof zu erwarten. Sämtliche Kosten, die mit der Anlage in Verbindung stehen, sind vom Vor-
habenträger zu tragen. Zusätzliche Kosten sind für die Gemeinde Ferdinandshof nicht zu 
erwarten (siehe Punkt 1.1).  
 
 
8. Umweltbericht 
 
Nach § 2a BauGB ist ein Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan zu 
erstellen. In ihm werden die auf Grund der Umweltprüfung ermittelten Belange des Umwelt-
schutzes dargelegt. Die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ermittelten Belange des Umweltschut-
zes werden zusammenfassend beschrieben und bewertet. 
 
 
8.1. Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Gemeinde Ferdinandshof (Planträger) plant mit der BeBa Solarenergie GmbH & Co. KG 
(Vorhabenträger) die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am 
Standort der ehemaligen Hausmülldeponie Blumenthal östlich des Dorfes Ferdinandshof mit 
einer Leistung von ca. 2,5 MWp. Grundlage hierfür ist der Durchführungsvertrag. Das 
Plangebiet weist eine Fläche von insgesamt 9,4 ha aus, wovon etwa 4,5 ha für die Bebauung 
mit Photovoltaikanlagen auf dem sanierten Deponiekörper und der beräumten nördlichen 
Fläche vorgesehen sind. 
 
Die geplante Anlage besteht aus Photovoltaikmodulen, die auf Modultischen montiert werden. 
Die Module erreichen eine Bauhöhe von bis zu 3,50 m über Oberkante Gelände. Neben den 
Modulen werden Wechselrichter zur Umwandlung des erzeugten Solarstromes in 3-phasigen 
Wechselstrom sowie drei Mittelspannungstrafos und eine Übergabestation zur Einspeisung 
in das Stromnetz errichtet. 
 
Die Erschließungsleistungen beschränken sich auf das Verlegen von Stromkabeln. Der vor-
handene Erschließungsweg ist für das Vorhaben ausreichend. Der das Gelände umgebende 
Zaun muss erneuert werden. 
 
Die für die absehbaren Eingriffe erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind auf 
Grünflächen innerhalb des Plangebietes vorgesehen. 
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8.2. Ziele des Umweltschutzes nach Fachgesetzen und Fachplanungen 
 
In der Gemeinde Ferdinandshof gibt es keine FFH-Gebiete und keine EU-Vogelschutzge-
biete. Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet ist die Ueckermünder Heide (DE 2350-401, 
Neuanmeldung 2008) Der Abstand zum Plangebiet beträgt 3,7 km. 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts. Die 
Gemeinde Ferdinandshof liegt im Naturpark „Am Stettiner Haff“. 
 
Im Plangebiet gibt es ein geschütztes Biotop (Atlas der geschützten Biotope und Geotope im 
Landkreis Uecker-Randow, Stand 12/2007). Es handelt sich um die laufende Nummer 00337 
ein naturnahes Feldgehölz (Kiefer, Eiche). Das ausgewiesene Biotop ist nicht zu beeinträch-
tigen. 
 
Auf dem Flurstück 8/9 der Flur 7 der Gemarkung Ferdinandshof (ehemalige Sandgrube) 
befindet sich ein geschützter Orchideenbestand. Das Flurstück liegt außerhalb des Plange-
bietes. Es grenzt unmittelbar westlich an den Geltungsbereich. Zur Flurstückegrenze des 
Flurstückes 8/9 halten die Bauflächen einen Mindestabstand von 5 m ein. Außerdem befin-
den sich noch der Inspektionsweg und Böschungen am östlichen Rand des Flurstückes, so 
dass eine Beeinträchtigung des geschützten Orchideenbestandes ausgeschlossen werden 
kann. 
 
 
8.3. Beschreibung des  Standortes 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erstreckt sich auf 
die sanierte Deponie, die im Norden angrenzende Fläche sowie das Feldgehölz im Südwes-
ten. Die Bebauung mit Photovoltaikanlagen ist auf Teilflächen des Deponiekörpers sowie auf 
der Fläche im Norden vorgesehen. Die Grünflächen bleiben unberührt. 
Die Oberflächenabdeckung der Deponie wurde 2007 abgeschlossen. Der Deponiekörper ist 
aufgeschüttet und erreicht eine Höhe von bis zu 18 m über Gelände. Am Fuß des 
Deponiekörpers ist ein offener Graben errichtet für Regenwasser. 
Im Zuge der Sanierung erhielt die Grubendeponie eine Abdeckung aus Rückbaumaterial, 
Ziegel-RC, schluffigem Feinsand, Hemmschicht und Rekultivierungsschichten in einer Stärke 
von 2,80 m. Auf der Oberfläche wurde die Ansaat einer Mischung aus Gräsern und Kräutern 
vorgenommen. Zu berücksichtigen ist zudem eine Entgasungsanlage, die aus Gaskollekto-
ren, Gassammelstation, Kondensatsammelschacht, Verdichterstation und Hochtemperatur-
fackel besteht.  
Auf der Fläche nördlich des Deponiekörpers wird das gesammelte Wasser versickert. Hier 
wurde der Boden bis zu 3,2 m abgetragen. Diese ehemals mit Abfällen belegte Fläche wurde 
wieder beräumt. 
 
Der für die Bebauung vorgesehen Standort der sanierten Deponie gilt wegen seiner Altabla-
gerung und seiner anthropogenen Überformung mit Störungen der Bodenschicht als stark 
vorbelastet und ökologisch geringwertig. Wesentliche Konfliktpotentiale sind deshalb stand-
ortbezogen nicht erkennbar. 
 
 
8.4. Überblick über die Schutzgüter, die zu erwartenden Auswirkungen und deren 

Bewertung 
8.4.1 Zusammenfassung möglicher Wirkfaktoren 
 
Wirkfaktor                                Auswirkungen Betroffenes Schutzgut 
Errichtung (Temporär) 
Lärmemissionen (bedingt Beeinträchtigung der Wohn- Mensch, Erholung 
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durch LKW-Verkehr und 
Bauarbeiten) 

und Erholungsfunktion 

Staubemissionen (bedingt 
durch LKW-Verkehr und 
Bauarbeiten) 

Beeinträchtigung der Wohn- 
und Erholungsfunktion 

Mensch, Erholung 

Verlust und Vergrämung von 
Arten 

Fauna und Flora Flächeninanspruchnahme 
(Zufahrtswege, 
Montageflächen) Störung von 

Bodenfunktionen auf 
Bauflächen 

Boden 

Beeinträchtigung des 
Lokalklimas 

Klima Schadstoffemissionen (LKW-
Verkehr) 

Evtl. Eintrag von 
Schmierstoffen, Treibstoffen 
usw. in den Boden 

Boden 

Anlage 
Verlust von Bodenfunktionen Boden Versiegelung 
Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate 

Grundwasser 

Evtl. Verlust von Arten und 
Lebensräumen durch 
Überbauung 

Fauna und Flora 

Evtl. Verlust von Habitaten 
für einzelne Vogelarten 

Fauna 

Flächeninanspruchnahme 
(Überbauung, Verlegung 
unterirdischer Leitungen) 

Visuelle Veränderung der 
Landschaft durch technische 
Überformung 

Landschaftsbild 

Barrierewirkung Evtl. Trennwirkung von 
Migrationen durch die 
Anlagenreihen 

Fauna 

Betrieb 
Evtl. Änderung der 
mikroklimatischen 
Bedingungen 

Fauna und Flora 

Evtl. Beeinträchtigung der 
Erholungsfunktion 

Mensch, Landschaftsbild 

Überbauung / Verschattung 

Änderung der 
Artenzusammensetzung 

Fauna und Flora 

 
 
8.4.2. Schutzgut Mensch 
 
Der geplante Standort des Vorhabens auf der Deponie südlich von Blumenthal ist für die 
Bevölkerung gut wahrnehmbar, da er die höchste Erhebung im Umland ist. Das nächstgele-
gene Wohngebiet ist die Mischbaufläche Blumenthal mit einer Entfernung von 800 m zur 
Deponie. Dazwischen liegt noch eine Stallanlage. 
 
Bewertung: 
Vom Standort des Plangebietes gehen keine Beeinträchtigungen für den Menschen aus. Mit 
den Maßnahmen der Sanierung der Deponie sind direkte Umweltgefährdungen ausgeschlos-
sen. Immissionswirksame Nutzungen sind am Standort der Deponie nicht vorhanden. 
Vorbelastungen auf das Schutzgut Mensch sind demnach nicht zu verzeichnen. 
Mit dem geplanten Vorhaben sind keine Beeinträchtigungen des Menschen verbunden. Die 
Solaranlagen werden emissionslos betrieben; Störwirkungen werden nicht hervorgerufen. 
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Das Deponiegelände hat für die Erholungsnutzung keine Bedeutung. 
 
 
8.4.3. Schutzgut Fauna 
 
Es sind keine bemerkenswerten Tierlebensräume vorhanden. Die Artenvielfalt ist stark ein-
geschränkt. 
 
Bewertung: 
Hinsichtlich der Entwicklung der Fauna stellt die Deponie eine starke Vorbelastung dar. Die 
Deponiefläche selbst steht erst durch den Abschluss der Sanierung 2007 wieder als Lebens-
raum zur Verfügung. Dementsprechend ist die Ausstattung vergleichsweise arm. Daher wird 
die Erheblichkeit des Eingriffs  am Standort als gering eingeschätzt. Besonders geschützte 
oder gefährdete Arten nach der roten Liste konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen wer-
den. 
Die Eingriffswirkungen des geplanten Vorhabens sind aufgrund der Bauweise als nicht 
erheblich einzustufen. Der tatsächliche Versiegelungsgrad liegt bei weniger als 5 % bezogen 
auf das Plangebiet. Damit wird der Fauna nur minimal Lebensraum entzogen. „Die Vegetati-
onsentwicklung … führt zu einer Aufwertung der Lebensraumfunktion für Kleinsäuger, die 
wiederum eine Nahrungsgrundlage für viele Beutegreifer darstellen. … Das Kollisionsrisiko 
von Vögeln mit den PV-Modulen (z. B. aufgrund einer Verwechslung mit Wasserflächen) wird 
als insgesamt gering eingeschätzt, … Starke Blendwirkungen durch Lichtreflexionen und 
hierdurch bedingte Irritationen z. B. beim Zug sind aufgrund der Lichtstreuung bzw. Lichtab-
sorptionseigenschaften der Module offenbar ebenfalls von geringer Relevanz. … Die PH-
Anlagen werden von vielen Vogelarten als Nahrungsbiotop genutzt. … sind dies vor allem 
viele Singvögel, die aus benachbarten Gehölzbiotopen zur Nahrungsaufnahme auf die Anla-
gefläche fliegen…. Insbesondere im Herbst und Winter halten sich auch größere Singvogel-
trupps auf den Flächen auf… Bei Schneelage erfüllen die PV-Module (v. a. die gering 
geneigten…) eine besondere Funktion. Da sich unter den Modulen auch nach längerem 
Schneefall noch schneefreie Bereich finden, können hier im Winter viele nahrungssuchende 
Kleinvögel aus der Umgebung beobachtet werden.“1 
Während der Errichtung der Solaranlage ist infolge der  Bauarbeiten durch Befahren mit 
Fahrzeugen und Erdarbeiten von stärkeren Beeinträchtigungen der Fauna auszugehen. Es 
ist mit Vergrämungseffekten der Fauna zu rechnen. 
Mit dem Betrieb der Solaranlage sind jedoch keinerlei Beeinträchtigungen verbunden. Die 
Anlage arbeitet emissionslos und bedarf keiner Bedienung durch Personal. Die wenigen 
erforderlichen Kontroll- und Wartungsgänge haben keinen wesentlichen Einfluss auf die 
Fauna. 
 
 
8.4.4. Schutzgut Flora 
 
Die für die Deponie kennzeichnende anthropogene Überformung spiegelt sich im Vorkom-
men der Biotoptypenstrukturen wider. Im Rahmen der Sanierung der Deponie wurde eine bis 
zu 2,8 m mächtige Schicht aus Rückbaumaterial, Ziegel-RC, schluffigem Feinsand, Hemm-
schicht und Rekultivierungsschichten angedeckt und im Anschluss die Ansaat von Gräsern 
vorgenommen. Infolge hat sich in der Fläche eine Wiese entwickelt.  
 
Bewertung: 
Hinsichtlich der Entwicklung der Flora stellt die Deponiefläche eine starke Vorbelastung dar. 
Die Deponiefläche selbst steht erst durch den Abschluss der Sanierung 2007 wieder als 

                                                

1 Christoph Herden, Jörg Rassmus und Bahram Gharadjedaghi (2006): Naturschutzfachliche 
Bewertungsmethoden von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Bund für Naturschutz – Skripten 247 (2009) 
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Lebensraum zur Verfügung. Dementsprechend ist die Ausstattung gemessen an der Biotop-
vielfalt vergleichsweise arm. Daher wird die Erheblichkeit des Eingriffs am Standort als 
gering eingeschätzt. 
Die Eingriffswirkungen des geplanten Vorhabens sind aufgrund der Bauweise als nicht 
erheblich einzustufen. Der tatsächliche Versiegelungsgrad liegt bei weniger als 5 % bezogen 
auf das Plangebiet. Damit wird der Flora nur minimal Lebensraum entzogen. „Bei ausrei-
chend Abstand der Module zum Boden (z. B. > 80 cm) ist der Streulichteinfall auch in dauer-
haft verschatteten Bereichen für die Entwicklung einer durchgängigen Vegetationsdecke 
ausreichend.“2 Die Grünflächen innerhalb des Plangebietes bleiben von dem Planvorhaben 
unberührt.  
Während der Errichtung der Solaranlage ist infolge der Bauarbeiten durch Befahren mit 
Fahrzeugen und Erdarbeiten von stärkeren Beeinträchtigungen der Flora auszugehen. Tem-
porär werden Lebensräume entzogen.  
Mit dem Betrieb der Solaranlage sind jedoch keinerlei Beeinträchtigungen verbunden. Die 
Anlage arbeitet emissionslos.  
Für einen effektiven Betrieb der Anlagen und die Nachsorge der Deponie ist die Vegetation 
kurz zu halten. Dazu ist einmal im Jahr eine Rasenmahd vorgesehen. Diese Pflegemaß-
nahme wirkt sich potentiell begünstigend auf die Entwicklung der Rasengesellschaften aus.  
 
 
8.4.5. Schutzgut Boden 
 
Im Planbereich liegen grundwasserbestimmte Sande, sickerwasserbestimmte Sand-Tief-
lehme bzw. grundwasserbestimmte Lehme/Tieflehme vor. Dies gilt für natürliche Bodenver-
hältnisse. 
Der Boden des Planbereichs ist großflächig belastet. Die Deponie ist in einem ehemaligen 
Kies-Sand-Tagebau angelegt worden, der bis etwa zu einer Tiefe von etwa 5,5 m NN ausge-
beutet und im Anschluss mit Abfällen verfüllt wurde.  Die Einlagerung erfolgte ohne Basisab-
dichtung. 2007 konnte die Sanierung der Hausmülldeponie abgeschlossen werden. 
Nach der Baugrundstellungnahme des Erdbaulaboratoriums Neubrandenburg GmbH vom 
29.07.2009 zeigen die innerhalb des Deponiekörpers ausgeführten Schürfungen einen ver-
gleichbaren Aufbau des vorhandenen Abdeckungssystems oberhalb der Dichtungsschicht 
aus mineralischen Erdstoffen. Demnach besteht es aus zwei Schichten, einem Kulturboden 
und einem bindigen Sand-Schluff-Gemisch mit einer Gesamtstärke von 0,6 – 0,85 m. Im 
Bereich nördlich des Deponiekörpers sind nach der Stellungnahme gewachsene Baugrund-
schichten zu erkennen.  So ist unter einem 15 cm starken Oberboden ein schluffarmer 
Feinsand mit geringen Kiesanteilen erkennbar. 
 
Bewertung: 
Durch die gestörten Oberschichten des Bodens und die Müllablagerungen besteht für den 
Standort eine hohe Vorbelastung. Die Eingriffsempfindlichkeit für das  Schutzgut Boden wird 
daher als gering eingeschätzt. 
Die beabsichtigten baulichen Nutzungen mit  Photovoltaikanlagen sind auf dem Deponiekör-
per und der nördlichen beräumten Fläche geplant. Der Deponiekörper ist im Zuge der Sanie-
rung mit einer  Abdeckung aus Rückbaumaterial, Ziegel-RC, schluffigem Feinsand, Hemm-
schicht und Rekultivierungsschichten in einer Stärke von 2,80 m mit Rasenansaat versehen 
worden. 
Der Boden unterliegt während der Errichtung der Anlagen temporären Auswirkungen, die 
nicht als erheblich einzustufen sind.  
Anlagebedingt  kommt es zu Versiegelungen von Flächen und Überbauungen. Der damit 
verbundene Verlust der natürlichen Bodenfunktion ist nicht erheblich. 

                                                

2 Christoph Herden, Jörg Rassmus und Bahram Gharadjedaghi (2006): Naturschutzfachliche 
Bewertungsmethoden von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Bund für Naturschutz – Skripten 247 (2009) 
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Während des Betriebes der  Anlage treten Verschattungseffekte auf, die die natürliche 
Bodenfunktion beeinträchtigen. Erfahrungen an vergleichbaren Anlagen belegen, dass diese 
nicht erheblich sind. 
Die mit dem Planvorhaben zu erwartenden Eingriffe in den Boden sind insgesamt sehr 
gering einzustufen. Aufgrund der vorgesehenen Bauweise beträgt der Grad der tatsächlichen 
Versiegelung weniger als 5 % bezogen auf das Plangebiet. 
 
 
8.4.6. Schutzgut Wasser 
 
Der Grundwasserflurabstand im Norden des Planbereichs  ist ≤ 2 m und im Süden ≤5 m. Im 
näheren Umfeld der Deponie befinden sich keine Trinkwasserschutzgebiete. Die Grundwas-
serfließrichtung geht nach Norden. 
Im Bereich der Ablagerungen der Deponie ist das Grundwasser latent gefährdet. Dieser 
Zustand gilt als Vorbelastung. Die Grundwasserneubildungsrate über den Deponiekörper ist 
kaum mehr vorhanden. Mit der  Sanierung sind in die Oberflächenabdeckung wasserstau-
ende Schichten eingebracht worden, um ein Auslösen von Schadstoffen aus den Ablagerun-
gen in das Grundwasser zu verhindern. Das Regenwasser wird oberflächennah vom Depo-
niekörper über einen Entwässerungsgraben abgeführt und im nördlichen Bereich versickert. 
Der Deponiestandort gehört zum Einzugsgebiet der Zarow. Als unmittelbarer Vorfluter für die 
Deponie dient der Floßgraben. 
 
Bewertung: 
Aufgrund der Vorbelastung besteht für das Schutzgut Wasser eine sehr geringe Eingriffsem-
pfindlichkeit. Das geplante Bauvorhaben hat aufgrund seiner Bauart und seines Betriebes 
keine oder nur sehr geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 
Durch die Errichtung der Solarmodule ist anlagebedingt von Regenverschattungen der 
Geländeoberfläche auszugehen. Diese haben jedoch aufgrund der Vorbelastungen durch die 
Deponie keinen Einfluss auf die Grundwasserneubildungsrate. Die Bauweise der Photovol-
taikanlage ist so beschaffen, dass eine natürliche Vernässung unterhalb der Module nicht 
gänzlich unterbunden wird. Abstände zwischen den einzelnen Modulen sichern einen Nie-
derschlagsabfluss in die Rekultivierungsschicht.  
 
 
8.4.7. Schutzgut Klima und Luft 
 
Besonderheiten im Mikroklima im Planbereich ergeben sich hier in erster Linie durch das 
Relief. Die nächtliche Ausstrahlung führt im Laufe der Nacht zur immer weiteren Abkühlung 
der bodennahen Luftschicht. Die so entstandene Kaltluft fließt entsprechend dem Relief ab. 
Tagsüber bewirkt die ungehinderte Sonneneinstrahlung auf Freiflächen, dass diese stärker 
erwärmt werden. 
Als Vorbelastung ist die Ausgasung des Standortes zu betrachten. Diese erfolgt jedoch 
durch den Einbau entsprechender technischer Anlagen schadstofffrei. 
 
Bewertung: 
Das vorhandene Mikroklima wird durch die Errichtung der Photovoltaikanlagen nicht wesent-
lich beeinflusst. Durch eintretende Verschattung durch die Solarmodule wird der Aufheizef-
fekt auf der Deponieoberfläche durch Sonneneinstrahlung zwar verringert, jedoch ist durch 
das ausgeprägte Relief des Deponiekörpers keine wesentliche Beeinflussung zu erwarten. 
Mikroklimatisch wird die Solaranlage nur geringe Auswirkungen auf den Standort haben. 
Während der Errichtung der  Anlagen ist temporär mit erhöhten Luftverschmutzungen durch 
Feinstaub infolge der Bautätigkeit zu rechnen. Mit dem Betrieb der Anlagen ist keinerlei 
Auswirkung auf die Luftqualität verbunden. Die Solaranlage arbeitet emissionsfrei. 
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8.4.8. Schutzgut Landschaft 
 
Ferdinandshof befindet sich in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ in der 
Großlandschaft „Vorpommersche Heide- und Moorlandschaft“ und dort in der Landschafts-
einheit „Ueckermünder Heide“. Am Nordrand des Plangebietes zerschneidet die Landes-
straße L 28 den Landschaftsraum. Das Landschaftsbild weist keine herausragenden Eigen-
schaften auf. Im Zuge der Sanierung wurde der Deponiekörper begrünt (Rasenansaat). 
Somit ist das Landschaftsbild beeinträchtigt, aber nur mäßig. 
 
Bewertung: 
Wegen der Höhenausdehnung ist der Deponiekörper für das Landschaftsbild wirksam aber 
nicht dominant. Daher kann die Eingriffsempfindlichkeit als gering eingeschätzt werden.  
Die baulichen Anlagen des geplanten Vorhabens erreichen Bauhöhen bis zu 3,5 m über 
Oberkante Gelände. Somit erlangt das Bauvorhaben keine Dominanz in der Fernwirkung. 
Die Ausrichtung und flächige Anordnung der Module kann nur von Süden zu einer visuellen 
Wahrnehmung als „technisierte Landschaft“ führen. Nach dem Stand der Technik sind auch 
Blend- und Spiegelungseffekte durch Sonneneinstrahlung weitestgehend unterbunden. 
 
 
8.4.9. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Plangebiet befinden sich keine schutzwürdigen Kulturgüter.  
Durch das geplante Vorhaben werden Sachgüter nicht beeinträchtigt. Die Planung greift 
nicht in den Bestand der technischen und baulichen Einrichtungen ein, die für die Umweltsi-
cherung der Deponie von Bedeutung sind. 
 
 
8.4.10. Wechselwirkung zwischen den Belangen des Umweltschutzes 
 
Eine Freisetzung von Luftschadstoffen erfolgt lediglich durch den Fahrzeugverkehr und ist 
unter Berücksichtigung der TA Luft vernachlässigbar gering. Daher sind keine erheblichen 
Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter prognostizierbar. Gleiches gilt für die Auswir-
kungen durch Lärm. 
Durch Flächeninanspruchnahme wird das Schutzgut Boden auf den versiegelten Flächen 
beeinträchtigt, wofür geeignete Kompensationsmaßnahmen vorgesehen sind. Durch den 
geringen Flächenumfang sind Wechselwirkungen auf das Grundwasser und das Klima nicht 
zu erwarten. 
 
 
8.5. Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung 
 
Bei der Bewertung der baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkfaktoren 
auf die einzelnen Schutzgüter sind nur geringe Beeinträchtigungen des Umweltzustandes 
festzustellen. 
Mit der geplanten Bebauung ist ein sehr geringer Versiegelungsgrad verbunden, der sich auf 
die Gebäudefläche des Trafo sowie die Streifenfundamente der Photovoltaikmodule 
beschränkt. Die Beeinträchtigung der Bodenfunktion ist aufgrund des Einsatzes der Modulti-
sche sehr gering. Unter Einbeziehung der Vorbelastungen durch Ablagerungen und den 
künstlichen Bodenaufbau (Oberflächenabdeckung) sind keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten. Baubedingt sind temporär während der Errichtung der Anlagen Beeinträchtigungen 
durch Erdarbeiten und Verfestigung des Oberbodens zu verzeichnen. 
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Die Rekultivierungsschicht der Deponie darf nicht durch Erosion gefährdet werden. Die Dich-
tungsschicht über dem Deponiekörper wird durch die geplanten Baumaßnahmen nicht beein-
trächtigt. 
Die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind als sehr gering einzuschät-
zen, da der vorhandene Deponiekörper bereits nachhaltig die Grundwasserneubildung durch 
Versickerung beeinträchtigt. 
Das Schutzgut Klima und Luft wird während der Bauphase temporär belastet. Der Betrieb 
der Anlage erfordert kein Personal. Zu- und Abfahrten reduzieren sich auf wenige Wartungs- 
und Kontrollgänge im Jahr.  
Der Lebensraum für Fauna und Flora wird durch die geplante Baumaßnahme nicht wesent-
lich beeinträchtigt. Der aktuelle Biotop- und Vegetationsbestand auf dem Deponiekörper wird 
durch Ansaatmischung aus Gräsern und Kräutern geprägt. Infolge der Verschattung durch 
Solarmodule reduzieren sich lichtliebende Rasenarten. Mit den geplanten Ausgleichsmaß-
nahmen durch Strauch- und Baumpflanzungen außerhalb des Deponiekörpers wird sich die 
Artenvielfalt erhöhen. 
Die Auswirkungen auf die Tierwelt sind vielfältig, aber nicht wesentlich beeinträchtigend. 
Ausschlaggebend sind die Vorbelastungen der Deponie. Aufgrund der geringen Biotopaus-
stattung und baulicher Eingriffe (Zaun, versiegelte Flächen) ist das Plangebiet dem Lebens-
raum einiger Tierarten entzogen. Dieser Ausgangswert wird sich mit der Realisierung des 
Vorhabens nicht wesentlich verändern. Es ist zu erwarten, dass sich die Biotopvielfalt erhöht. 
Das geplante Vorhaben wird sich nur geringfügig auf das Landschaftsbild auswirken. Der 
Standort hat Fernwirkung, das heißt, die Deponie ist sichtbar, aber nur von der Südseite sind 
die Photovoltaikanlagen einzusehen. Aufgrund der Lage und der geringen Bauhöhen der 
Photovoltaikanlagen kann davon ausgegangen werden, dass eine wesentliche Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes nicht zu erwarten ist. 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter werden durch die Baumaßnahme nicht berührt. 
Mit dem Betrieb der Anlage sind keine Umweltgefährdungen verbunden. Die Photovoltaikan-
lage arbeitet absolut emissionslos. Nach dem Stand der Technik sind Spiegelungs- und 
Blendeffekte von den Solarmodulen nicht zu erwarten. Eine Beeinträchtigung des Menschen 
ist während des Betriebs der Anlagen nicht gegeben. Lediglich während der Bauphase ist 
durch Lärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen mit temporären Störungen zu rechnen. 
 
 
8.6. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 
 
Bei Beibehaltung des Status Quo lässt sich keine wesentliche Beeinträchtigung aber auch 
keine Verbesserung der Umweltqualität prognostizieren. 
Der Lebensraum der Fauna und Flora würde wegen der Vorbelastungen keine nennenswer-
ten höheren Wertigkeiten erlangen. Spürbare Veränderungen der Umweltsituation bezogen 
auf die Schutzgüter Klima, Luft und Boden sind nicht zu erwarten. Das Landschaftsbild 
würde ebenso keiner Änderung oder Beeinträchtigung unterliegen. 
 
 
8.7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 
Bereits mit der Standortwahl auf dem Gelände der Deponie wird die Inanspruchnahme von 
wirtschaftlich nutzbaren Flächen oder wertvollen Landschaftsteilen vermieden. Die Deponie-
fläche kann wegen ihrer gestörten Bodenfunktion sowie der Müllablagerungen auch langfris-
tig keiner wirtschaftlichen oder natürlichen Nutzung zugeführt werden. 
 
Die Anlage des Planvorhabens nimmt grundsätzlich Rücksicht auf die im Bestand festgestell-
ten wertvolleren Flächen oder Landschaftsbestandteile. Es werden keine ökologisch wertvol-
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len oder schützenswerten Bestandteile für die Bebauung beansprucht. Damit wird dem Ver-
meidungs- und Minimierungsgebot für baulich bedingte Eingriffe entsprochen. 
 
Für unvermeidbare Beeinträchtigungen enthält der vorhabenbezogene Bebauungsplan Maß-
nahmen für den Ausgleich und Ersatz. 
Dies sind vor allem Anpflanzungen im Randbereich außerhalb des Deponiekörpers. Diese 
werden potenziell zur Erhöhung der Artenvielfalt im Plangebiet beitragen. 
Im südwestlichen Randbereich ist für das Biotop Erhaltung festgesetzt worden. 
Darüber hinaus beinhaltet der vorhabenbezogene Bebauungsplan Pflegemaßnahmen für die 
Rasenflächen innerhalb und außerhalb der Bauflächen. 
 
Die aufgeführten Kompensationsmaßnahmen sind in ihrer Wirkung geeignet und ausrei-
chend, um die prognostizierten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild aus-
zugleichen. Auf eine Bilanz der Eingriffsregelung wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet. 
 
 
8.8. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 

aufgetreten sind 
 
Bei der Recherche der Grundlagen aus örtlichen und übergeordneten Planungen ergaben 
sich hinsichtlich der aktuellen Vorkommen von Fauna und Flora innerhalb des Plangebietes 
Defizite. 
Nach den Festlegungen des Scooping-Termins vom 19.08.2009 wurden keine weiteren 
Forderungen zum Untersuchungsrahmen durch die beteiligten Behörden formuliert. 
 
 
8.9. Überwachung der Umwelt 
 
Nach § 4 c BauGB obliegt dem Planträger – hier die Gemeinde Ferdinandshof – die Überwa-
chungspflicht über die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der 
Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen früh-
zeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
Zur Erfüllung der gesetzlich geregelten Umweltüberwachungspflicht wird die Gemeinde Fer-
dinandshof alle 2 Jahre beginnend mit der Inbetriebnahme eine Kontrolle über die Einhaltung 
der Umweltbelange durchführen. Die Kontrolle umfasst die Realisierung und Beachtung aller 
aufgeführten bzw. festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zum 
Ausgleich der prognostizierten Beeinträchtigungen. 
 
 
8.10. Zusammenfassung 
 
Nach Maßgabe der Beachtung und Realisierung aller aufgeführten Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minderung sowie zum Ausgleich und Ersatz der prognostizierten Eingriffswirkun-
gen wird festgestellt, dass das Planvorhaben keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umwelt haben wird. 
 
 
9. Flächenbilanz 
 
Nutzung Flächengröße Anteil an Gesamtfläche 
Sondergebiet 
Photovoltaikanlage 

44.905 m² 47,7 % 

Verkehrsflächen 639 m² 0,7 % 
Versorgungsflächen 109 m² 0,1 % 


